
 

!ĂĢüëÎèØ `ëĢĢØëüĦăã ÔØę 
CØĂØëăÔØ -ęĦÎù ÁĂ ºëüüØę 

                                                                            
   ľĥâ×Ĝġ×ûûġ ÓĥĘÍç sĉĜġūÀġ 

                                                                              Ausgabe WINTER 2025 
 

E-Mail: gemeinde@bruck-ziller.gv.at - Telefon: 05288/72379 - Mobil: 0676/83072101 - Homepage: www.bruck-am-ziller.at 

 

Frohe Weihnachten und ein gutes neues Jahr... 

É Theaterverein Bruck/Ziller 

...wünscht die Gemeinde Bruck am Ziller 
Bürgermeister Alois Wurm mit Gemeinderat und Mitarbeitern 

 

Weihnachten ist kein 
Zeitpunkt und keine  
Jahreszeit, sondern    
eine Gefühlslage.   

Frieden und         
Wohlwollen in         

seinem Herzen zu   
halten, freigiebig mit         
Barmherzigkeiten zu 
sein, das heißt, den   
wahren Geist von   

Weihnachten in sich  
zu tragen. 

Calvin Coolidge 



 

Liebe Gemeindeb¿rgerinnen,  
und Gemeindeb¿rger, 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Alois Wurm, 
B¿rgermeister  
 
 
 

 
Ein weiteres Jahr neigt sich dem Ende zu ï und 
wieder ist die Zeit wie im Flug vergangen. Umso 
schºner ist es, zur¿ckzublicken und zu sehen, 
was wir gemeinsam erreicht haben. Trotz unserer 
begrenzten finanziellen Mittel konnten wir heuer 
mehrere wichtige Projekte erfolgreich abschlie-
Çen. 

Besonders erfreulich ist die Fertigstellung unserer 
neuen Kinderbetreuungseinrichtung. Die Kinderkrip-
pe ist bereits in Betrieb und die Kleinsten haben sich 
gut eingelebt. Auch der Kindergarten ist im neuen 
Gebªude eingezogen.  

Ebenfalls erfolgreich abgeschlossen werden konnte 
der Ausbau des neuen Probelokals der BMK Bruck 
am Ziller, das nun bereits von unserer Musikkapelle 
mit groÇer Freude und sp¿rbarem Enthusiasmus ge-
nutzt wird.  
Die Mitglieder der Kapelle haben in den vergangenen 
Monaten unzªhlige Arbeitsstunden eingebracht und 
nicht nur viel Zeit, sondern auch erhebliche finanziel-
le Mittel investiert, um den Innenausbau vollstªndig 
und nach ihren Vorstellungen fertigzustellen.  
Dank dieses beeindruckenden gemeinschaftlichen 
Einsatzes ist ein Probenraum entstanden, der nicht 
nur funktional und modern, sondern auch ein Ort des 
Zusammenhalts und der musikalischen Weiterent-
wicklung geworden ist.  
 

Auf Hochtouren laufen auch bereits die Planungen 
und Abstimmungen zur Erweiterung und zum Umbau 
des Feuerwehrhauses. Mit dem Bau wird begonnen, 
sobald alle Vorbereitungen abgeschlossen sind. 

Die Errichtung der Steinschlagschutznetze im 
Schutzwald konnte in diesem Jahr abgeschlossen 
werden. Dadurch wird die Sicherheit in den Ortsteilen 
Bad und Dorf wesentlich verbessert. 
Im kommenden Fr¿hjahr wird dann mit der Neuer-
richtung der Verbauung des Fiechterbaches begon-
nen. 
 
Auch beim Glasfaserausbau gibt es bedeutende 
Fortschritte. Der Talabschnitt des LWL-Projekts ist 
fertiggestellt, als nªchster Schritt folgt nun der 
Bruckerberg. Ein herzliches Dankeschºn gilt dem 
gesamten LWL-Team sowie allen beteiligten Firmen, 
unseren Gemeindearbeitern, dem Team im Gemein-
deamt und dem Gemeinderat. 

Ein groÇer Dank gilt auch euch, der Bevºlkerung, 
f¿r eure Geduld wªhrend der Bauphasen. Umlei-
tungen, Lªrm und Staub lieÇen sich nicht vermei-
den ï umso mehr wissen wir euer Verstªndnis zu 
schªtzen. 

Erfreulich ist ebenfalls die positive Entwicklung unse-
res Vereinslebens. Viele Vereine verzeichnen regen 
Zulauf und leisten mit ihrem ehrenamtlichen Einsatz 
einen wichtigen Beitrag f¿r die Gemeinschaft. Wir 
unterst¿tzen sie nach Krªften, auch wenn unsere  
finanziellen Mittel begrenzt sind. 

Besonders bedanken mºchte ich mich auch beim 
Obst- und Gartenbauverein Bruck ï speziell bei 
Schwarzenauer Petra, Vogl Rosi und ihrem Team 
ï f¿r die liebevoll gestalteten Blumeninseln. 
Ebenso bei Maria und Hans Thaler f¿r die sorgfªl-
tige Pflege unseres Friedhofs. 

 

 

In diesem Sinne w¿nsche ich allen  
Gemeindeb¿rgerinnen & Gemeindeb¿rgern eine 
frohe Weihnachtszeit sowie einen guten und     

gesunden Start ins neue Jahr. 
 

Mºge trotz mancher Herausforderungen,            
die das Leben mit sich bringt, etwas Ruhe        
einkehren und der weihnachtliche Frieden          

euer Zuhause erf¿llen. 

EUER B¦RGERMEISTER  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

ALOIS WURM  
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Erntedankfest & Erºffnung der neuen  
Kinderbetreuungseinrichtung am  
Sonntag, dem 12. Oktober 2025 

Ein groÇes DANKE an alle beteiligten Vereine 
sowie an die Kinderkrippe &  

den Kindergarten Bruck am Ziller. 
 Durch eure Unterst¿tzung, eure Beitrªge und 
eure Gemeinschaft wurde dieser Tag zu  

etwas ganz Besonderem.  



Neubau des Schulzentrums gestartet! 

Mit dem Beginn der Abbrucharbeiten der alten  
Mittelschule in F¿gen am 7. Juli 2025 fiel der 
offizielle Startschuss f¿r das grºÇte gemeinsa-
me Bildungsprojekt im Zillertal.  

Sechs Gemeinden - F¿gen, F¿genberg, Bruck am 
Ziller, Hart im Zillertal, Schlitters und Uderns - rea-
lisieren gemeinsam ein modernes Schulzentrum, 
das den pªdagogischen und rªumlichen Anforde-
rungen der kommenden Jahrzehnte gerecht wird.  

Auch Bruck am Ziller ist maÇgeblich beteiligt 
und setzt damit ein klares Zeichen f¿r die Zukunft 
unserer Kinder. 

Wªhrend der Bauphase sind die Sch¿lerinnen 
und Sch¿ler - seit Beginn des neuen Schul- 
jahres - in einer modernen Containerschule bei 
der Therme F¿gen untergebracht. Die ¦bersie-
delung wurde von allen Beteiligten hervorragend 
organisiert und konnte reibungslos und termin-
gerecht durchgef¿hrt werden. 

Das Projekt im ¦berblick:  

¶ Neubau einer zeitgemªÇen Mittelschule f¿r 
rund 450 Sch¿lerinnen und Sch¿ler  

¶ Errichtung einer neuen Musikschule 

¶ Moderne, offene Lernarchitektur und nach-
haltige Bauweise 

¶ Gesamtvolumen: ca. 40 Mio. Euro 

F¿r Bruck am Ziller ist dieses Vorhaben eine 
finanziell herausfordernde aber entscheidende 
Investition in Bildung und regionale Zusam-
menarbeit. Die neue Schule wird ein Ort sein, 
der modernes Lernen ermºglicht und den Kin-
dern der gesamten Region optimale Vorausset-
zungen bietet. 

V.l.n.r.: Die B¿rgermeister der Sprengelgemeinden:                     
Josef Unterweger, Dominik Mainusch, Alois Wurm,                       
Daniel Schweinberger, Josef Wibmer und Josef Bucher 
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Aufgrund des Gemeinderatsbeschlusses vom  
5. Juni 2025 werden die Gemeindefºrderun-
gen f¿r Photovoltaikanlagen und Solaranla-
gen per 31. Dezember 2025 ersatzlos  
EINGESTELLT! 

Antrªge, die bis zum 31. Dezember 2025 ge-
stellt werden, werden noch gefºrdert!  

Statt auf der Silvesterparty landen Jahr f¿r Jahr 
wieder viele ¥sterreicher im Krankenhaus, weil 
sie sich selbst oder andere durch den unsach-
gemªÇen Umgang mit Feuerwerksraketen 
oder Bºllern verletzen. 
 

Die Polizei weist darauf hin, dass die Verwen-
dung pyrotechnischer Gegenstªnde der Kate-
gorie F2 im Ortsgebiet verboten ist. Unter 
dieses Verbot fallen bereits einfache frei er-
werbliche Knallkºrper. Insbesondere verboten 
ist auch eine Verwendung pyrotechnischer Ge-

genstªnde in der Nªhe von Kirchen, Gottes-
hªusern, Krankenanstalten, Kinder-, Alters- 
und Erholungsheimen sowie Tierheimen und 
Tiergªrten.  
 
Einteilung: 

Einteilung Altersstufe Einteilung Altersstufe 

Kategorie F1 ab 12 Jahre Kategorie F3 ab 18 Jahre mit 

Kategorie F2 ab 16 Jahre Kategorie F4 Bewilligung! 
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G  / A H , P   B  ( .  U ) 

Grundsteuer A 
Einhebung gem. Grundsteuergesetz i.V.m. dem Finanzausgleichsgesetz 
500 v.H. des Messbetrages 

Grundsteuer B 
Einhebung gem. Grundsteuergesetz i.V.m. dem Finanzausgleichsgesetz 
500 v.H. des Messbetrages 

Kommunalsteuer 
Einhebung gem. Kommunalsteuergesetz 3% der Bemessungsgrundlage 
Wirtschaftsfºrderungsbeitrag f¿r Betriebe mit auszubildenden Lehrlingen 

Hundesteuer 

Einhebung gem. Hundesteuerverordnung 
 

ú   60,00 f¿r den ersten Hund pro Haushalt jªhrlich 
ú 120,00 f¿r jeden weiteren Hund pro Haushalt 
 

(f¿r mehr als drei Monate alte Hunde) 

ErschlieÇungsbeitrag 

Einhebung gem. Verordnung des Gemeinderates Bruck am Ziller vom  
05. Oktober 2023 i.V.m. dem Tiroler VerkehrsaufschlieÇungsï und  
Ausgleichsabgabengesetz 
 

2,50% von ú 233,00 (festgelegter ErschlieÇungsfaktor) 
 

Das ergibt einen Einheitssatz von ú 5,83 pro mĮ Bauplatzflªche,  
bzw. pro mį Baumasse gem. Tiroler VerkehrsaufschlieÇungsï und  
Ausgleichsabgabengesetz. 
Der Bauplatz wird zu 150%, die Baumasse zu 70% bewertet.  

Wasserben¿tzungs-
geb¿hr 

Einhebung gem. Wassergeb¿hrenordnung 
ú 1,03 pro mį verbrauchter Wassermenge 
 

Bauwasser:  
ú 0,17 pro mį umbauten Raum lt. Tiroler VerkehrsaufschlieÇungsï und  
Ausgleichsabgabengesetz einmalig pro Bauvorhaben 

Wasseranschluss-
geb¿hr 

Einhebung gem. Wassergeb¿hrenordnung 
ú 1,80 pro mį umbauten Raum lt. Tiroler VerkehrsaufschlieÇungsï  
und Ausgleichsabgabengesetz 
 

Bei landwirtschaftlichen Gebªuden: 
ú 1,80 pro mį umbauten Raum lt. Tiroler VerkehrsaufschlieÇungsï und Ausgleichs-
abgabengesetz f¿r Stallgebªude-der umbaute Raum des Heulagers wird nicht bewertet 

Wasserzªhlermiete 
Einhebung gem. Wassergeb¿hrenordnung 
ú 25,00 f¿r Zªhler klein 
ú 34,50 f¿r Zªhler groÇ 

Kanalben¿tzungs-
geb¿hr 

Einhebung gem. Kanalgeb¿hrenordnung 
ú 2,69 pro mį verbrauchter Wassermenge - mit Wasserzªhler 
 

ú 134,50 pro Einwohnergleichwert (EGW) ï ohne Wasserzªhler 
 

7 mį Freimenge pro Wasserzªhler, bzw. bei EGW ú 18,83 pro Haus 
 

Privatzimmervermieter, Ferienwohnungen und Freizeitwohnsitze ohne Zªhler: 
ú 0,448 pro Nªchtigung - 300 Nªchtigungen entsprechen 1 EGW 

Kanalanschluss-
geb¿hr 

Einhebung gem. Kanalgeb¿hrenordnung 
ú 6,77 pro mį umbauten Raum lt.  
Tiroler VerkehrsaufschlieÇungsï und Ausgleichsabgabengesetz 

Regenwasserkanal-
ben¿tzungsgeb¿hr 

Einhebung gem. Kanalgeb¿hrenordnung 
ú 0,080 pro mĮ Dach-, Terrassenï bzw. befestigte Flªche pro Jahr 

Regenwasserkanal-
anschlussgeb¿hr 

Einhebung gem. Kanalgeb¿hrenordnung 
ú 3,46 pro mĮ Dach-, Terrassenï bzw. befestigte Flªche 

Grabben¿tzungs-
geb¿hr 

Einhebung gem. Friedhofsgeb¿hrenverordnung 
ú 22,00 f¿r ein Einzelgrab pro Jahr  
ú 38,50 f¿r ein Doppel- bzw. Familiengrab pro Jahr 
ú 22,00 f¿r ein Erdurnengrab pro Jahr 
ú 22,00 f¿r eine Urnennische pro Jahr 

Festsetzung der Geb¿hrenï und Abgabensªtze gemªÇ Gemeinderatsbeschluss vom 27. November 2025 



 

C8`8Ka48º8K~£aC -v£.X !` ºKZZ8v 

G  / A H , P   B  ( .  U ) 

M¿llabfuhrgeb¿hren 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Einhebung gem. Abfallgeb¿hrenverordnung und M¿llabfuhrordnung 
ú 20,00 Grundgeb¿hr pro Person im Jahr 
ú 14,40 Mindestgeb¿hr f¿r weitere Geb¿hr pro Person im Jahr (= 30 kg Restm¿ll) 
ú 0,48 f¿r jeden weiteren Kilogramm Restm¿ll 
ú 0,067 pro Nªchtigung ï1 Nªchtigung entspr. 0,333 EGW laut Abfallgeb¿hrenver- 
                                           ordnung Ä 2 Abs. 4) lit. c) 
 

Gewerbe- und Industriebetriebe, usw.  
(Abfallgeb¿hrenverorordnung Ä 2 Abs. 4) lit. a): 
ú 20,00 Grundgeb¿hr im Jahr je 20 mĮ Betriebsflªche (Obergrenze: 1.000 mĮ) 
 

Handelsbetriebe (Abfallgeb¿hrenverordnung Ä 2 Abs. 4) lit. b): 
ú 20,00 Grundgeb¿hr im Jahr je 10 mĮ Betriebsflªche (Obergrenze: 500 mĮ) 
 

Gastronomie- und Beherbergungsbetriebe, usw.  
(Abfallgeb¿hrenverordnung Ä 2 Abs. 4) lit. c): 
ú 0,067 Grundgeb¿hr im Jahr je Gªstenªchtigung des Vorjahres  
                                                       (Zeitraum: 01.11. bis 31.10.) 
Mindestmenge je Gªstenªchtigung des Vorjahres f¿r weitere Geb¿hr: 0,1 kg 
 

Ferienwohnungen  
(Abfallgeb¿hrenverordnung Ä 2 Abs. 4) lit. d): 
0-30 mĮ: 
ú 20,00 Grundgeb¿hr im Jahr 
ú 14,40 Mindestgeb¿hr f¿r weitere Geb¿hr im Jahr:   30 Kilogramm 
31-100 mĮ: 
ú 40,00 Grundgeb¿hr im Jahr 
ú 28,80 Mindestgeb¿hr f¿r weitere Geb¿hr im Jahr:   60 Kilogramm 
¿ber 100 mĮ: 
ú 80,00 Grundgeb¿hr im Jahr 
ú 57,60 Mindestgeb¿hr f¿r weitere Geb¿hr im Jahr: 120 Kilogramm 
 

Freizeitwohnsitze und Wochenendhªuser, usw.  
(Abfallgeb¿hrenverordnung Ä 2 Abs. 4) lit. e): 
0-30 mĮ: 
ú   40,00 Grundgeb¿hr im Jahr 
ú   28,80 Mindestgeb¿hr f¿r weitere Geb¿hr im Jahr:   60 Kilogramm 
31-100 mĮ: 
ú   80,00 Grundgeb¿hr im Jahr 
ú   57,60 Mindestgeb¿hr f¿r weitere Geb¿hr im Jahr: 120 Kilogramm 
¿ber 100 mĮ: 
ú 160,00 Grundgeb¿hr im Jahr 
ú 115,20 Mindestgeb¿hr f¿r weitere Geb¿hr im Jahr: 240 Kilogramm 

Biologisch  
verwertbare 
Siedlungsabfªlle 
Entsorgungskosten 
 
 
 
 

Haushalte pro Person pro Jahr (M¿llabfuhrordnung Ä 4 Abs. 2) lit. e): 
 

1 und 2 Personen:          ú 31,20 Grundgeb¿hr im Jahr    260 Liter 
3 und 4 Personen:          ú 62,40 Grundgeb¿hr im Jahr    520 Liter 
5 und mehr Personen:   ú 93,60 Grundgeb¿hr im Jahr    780 Liter 
 

weitere Geb¿hr: 
ú 1,20 je Bioabfallsack 10 Liter inkl. Entsorgung  
Abgabe nur in ganzen Rollen zu je 26 Stk.  

Windelsªcke 
 

Einhebung gem. Gemeinderatsbeschluss vom 14.07.2016 
weitere Geb¿hr: ú 0,090 je Liter inkl. Entsorgung 
ú 3,15 Windelsackgeb¿hr inkl. Entsorgung (35 Liter) 

M¿llgeb¿hren  
Recyclinghof 
 

Sperrm¿ll  ú 0,48/kg bzw. ú   48,00/mį      Radiatoren                       ú 0,35 pro kg 
Bauschutt  ú 0,20/kg bzw. ú 310,00/mį      K¿hlgerªte - gewerblich  ú 0,85 pro kg 
Altholz      ú 0,20/kg bzw. ú   74,00/mį      k¿nstliche Mineralfasern ú 2,00 pro kg 

Alteisen, Elektronikschrott und K¿hlgerªte - privat: kostenlos 
Festsetzung der Geb¿hrenï und Abgabensªtze gemªÇ Gemeinderatsbeschluss vom 27. November 2025 
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G  B  ( .  U ) 

3 jªhrige Kinder 
Vormittagsbetreuung bis max. 12:30 Uhr 

ú 30,00 pro Monat 
(unabhªngig von der im Monat tats. Anzahl an Betreuungstra-
gen) 

ªltere Kindergartenkinder 
Vormittagsbetreuung bis max. 12:30 Uhr 

kostenlos 

Volksschulkinder 
Vormittagsbetreuung bis max. 12:30 Uhr 

ú 30,00 pro Monat 
(unabhªngig von der im Monat tats. Anzahl an Betreuungstra-
gen) 

alle Kinder 
Nachmittagsbetreuung bis max. 17:00 Uhr 

ú 5,00 pro Betreuungsnachmittag 

FERIENBETREUUNG - alle Kinder 
Vormittagsbetreuung bis max. 12:30 Uhr 

ú 5,00 pro Betreuungsvormittag 

FERIENBETREUUNG - alle Kinder 
Nachmittagsbetreuung bis max. 12:30 Uhr 

ú 5,00 pro Betreuungsnachmittag 

alle Kinder 
Mittagstisch 

ú 5,50 pro Mahlzeit 

Anmerkungen:  Im Kindergarten werden 3 jªhrige Kinder betreut, die bis 01. September am Beginn des Kindergartenjahres das 
3. Lebensjahr vollendet haben. 
Bei einer Betreuung, die ¿ber 12:30 Uhr hinausgeht, ist ï unabhªngig von der tatsªchlichen Betreuungszeit ï 
verpflichtend ein Mittagstisch anzubieten bzw. auch zu bezahlen. 
Die Ferienbetreuung wird in den Herbst-, Semester-, Oster- und Sommerferien (in den ersten 6 Wochen) ange-
boten. (In den Sommerferien kann die Betreuung auch gemeinde¿bergreifend stattfinden und somit auch die 
Tarife abweichen!) 
Die Betreuungskosten in den Ferien sind zusªtzlich zu den auÇerhalb der Ferien zu bezahlenden Betreuungskos-
ten zu entrichten.  

G  B  ( .  U ) 

1,5 bis 3 jªhrige Kinder 
Vormittagsbetreuung bis max. 12:30 Uhr 

ú 5,00 pro Betreuungsvormittag 

1,5 bis 3 jªhrige Kinder 
Nachmittagsbetreuung bis max. 17:00 Uhr 

ú 5,00 pro Betreuungsnachmittag 

alle Kinder 
Mittagstisch 

ú 5,50 pro Mahlzeit 

Anmerkungen:  In der Kinderkrippe werden 3 jªhrige Kinder betreut, die nach dem 01. September am Beginn des Betreuungs-
jahres das 3. Lebensjahr vollenden. Altersstichtag f¿r 1,5 jªhrige Kinder ist jeweils der 01. Mªrz am Beginn des 
Betreuungsjahres.  
Bei einer Betreuung, die ¿ber 12:30 Uhr hinausgeht, ist ï unabhªngig von der tatsªchlichen Betreuungszeit ï 
verpflichtend ein Mittagstisch anzubieten bzw. auch zu bezahlen. 
Die Ferienbetreuung wird in den Herbst-, Semester-, Oster- und Sommerferien (in den ersten 6 Wochen) ange-
boten. (In den Sommerferien kann die Betreuung auch gemeinde¿bergreifend stattfinden und somit auch die 
Tarife abweichen!) 
F¿r die Ferienbetreuung sind keine zusªtzlichen Betreuungskosten zu entrichten.  

G  B  ( .  U ) 

Kinderbefºrderung (Elternbeitrag) 
Imming, Bruckerberg, Schlitters 

ú 11,00 f¿r eine einfache Fahrt pro Monat 
ú 22,00 f¿r Hinï und R¿ckfahrt pro Monat 
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Die Zªhlerablesekarten f¿r den Wasserver-
brauch 2025 werden in diesen Tagen an alle 
Haushalte per Post ¿bermittelt. 
 
 

 

 
 
 
 

 
Haushalte, bei denen heuer ein Eichtausch des 
Zªhlers durchgef¿hrt wird, erhalten keine Zªh-
lerablesekarte - der Zªhlerstand wird Anfang 
des Jahres von den Gemeindearbeitern abgele-
sen! 

Einwohnerstand der Gemeinde Bruck am 
Ziller per 01. Dezember 2025: 

  
 H : 1.117 
 
   davon im   Dorf   649 
      in    Imming  381 
      am  Bruckerberg   87 
  
 N :   78 
 
 H :  455 
 

Wir bitten euch um entsprechende  
Ablesung und p¿nktliche Meldung bis  

spªtestens 10. Jªnner 2026! 

Die Zªhlerablesung ist auch eine gute Gelegenheit, die Absperrhªhne vor und nach dem Wasser-
zªhler zu betªtigen. Wenn diese nicht mehr funktionst¿chtig sind, kann dies Mehrarbeit und  

Kosten verursachen - spªtestens beim Eichtausch des Wasserzªhlers. 

Leider mussten wir auch im letzten Winter wie-
der vermehrt feststellen, dass Anrainer ihren 
Schnee vom Vorplatz und auch von Gartenbe-
reichen auf die Gemeinde- oder auch Lan-
desstraÇe rªumen und somit zu einer Ver-
schªrfung der sowieso an diesen Tagen schon 
angespannten Situation auf diesen StraÇen 
beitragen.  
 

Diesbez¿glich wird seitens der Gemeinde 
festgestellt, dass das Ablagern von Schnee 
vom privaten Bereich auf die Gemeindeï 

oder LandesstraÇe nach den Bestimmun-
gen des Ä 92 StraÇenverkehrsordnung ver-
boten ist.  
 

Personen, die diesen Vorschriften zuwiderhan-
deln, kºnnen - abgesehen von den Straffolgen 
- zur Entfernung, Reinigung oder zur Kosten-
tragung f¿r die Entfernung oder Reinigung her-
angezogen werden.  
 

Auch wird ausdr¿cklich auf die zivilrechtli-
chen Folgen hingewiesen. 

 
Der aktuelle Wasserhªrtegrad unseres  
Gemeindewassers betrªgt 9,4 Á dH. 
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Die nªchste Notarsprechstunde vom 

Notariat Mag. Ernst Moser 

6130 Schwaz 

findet am 

 

 
 

im Sitzungszimmer der Gemeinde Bruck am Ziller 

statt. 

Kostenlose Rechtsausk¿nfte als B¿rgerservice! 

Keine Voranmeldung erforderlich! 

Mit der mobilen B¿rgerservice-App GEM2GO sind Sie ¿ber das aktuelle Gemeindegeschehen 
immer Top informiert. Nat¿rlich kºnnen auch alle allgemeinen Informationen der Gemeinde ein-
gesehen werden. 
 

Sobald ein neuer, wichtiger Eintrag in der App online gestellt wird, erhªlt man ï falls gew¿nscht ï 
eine Verstªndigung mittels Push-Nachricht direkt aufs Handy. Somit ist man sofort ¿ber alle 
Neuigkeiten, Veranstaltungen, Stellenausschreibungen, Einladungen zu Gemeinderatssitzungen, 
Gottesdienstordnung, sonstige wichtige und aktuelle Informationen, usw. informiert.  
 

Weiters kann auch die elektronische Amtstafel eingesehen werden. Hier werden alle Aushªnge 
verºffentlicht und man kann sich auch bei Verºffentlichung eines neuen Aushanges eine Push-
Nachricht senden lassen. 
 

Eine weitere praktische Funktion ist die Erinnerung an die 
Restm¿llabholung. Hier kann individuell eingestellt werden, 
zu welchem Zeitpunkt man sich vor einem Abholtermin per 
Handy daran erinnern lassen will. 

 
Nat¿rlich stehen diese Infor-
mationen auch auf unserer 
Gemeindehomepage unter: 
www.bruck-ziller.gv.at zur 
Verf¿gung! 

Donnerstag, 22. Jªnner 2026 
von 17:00 Uhr bis 17:30 Uhr 

Mit dem Hilfskonto der Gemeinde kann Ge-
meindeb¿rgern schnell und unb¿rokratisch 
geholfen werden. Die Zuteilung erfolgt ano-
nym. 
 

Hilfsbed¿rftige Gemeindeb¿rger oder B¿r-
ger, denen Notlagen bekannt sind, kºnnen 
sich direkt und vertraulich an den B¿rgermeis-
ter wenden. 
 

An dieser Stelle bedanken wir uns bei allen, 
die f¿r das Hilfskonto der Gemeinde gespendet 
haben. 

Gerne mºchten wir in diesem Zusammenhang 
auch auf den Verein Kinderhilfe Bezirk 
Schwaz hinweisen. 
 

Ziel des Vereins ist die Fºrderung und Unter-
st¿tzung von hilfsbed¿rftigen Kindern im 
Bezirk Schwaz. 
 

Nach Bekanntgabe eines Falles durch die je-
weilige Gemeinde oder durch sozial engagierte 
Personen erfolgt die Hilfe sofort und unb¿ro-
kratisch. 

F¿r nªhere Informationen dazu und ¿ber weitere Unterst¿tzungsmºglichkeiten 
bitte das Gemeindeamt oder den B¿rgermeister kontaktieren! 
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Leider ist es aus programmtechnischen Gr¿n-
den nicht mehr mºglich, mit der Vorschreibung 
der Gemeindeabgaben einen Zahlschein mit-
zusenden. 
 

Daher mºchten wir dar¿ber informieren, dass 
es auch die Mºglichkeit der Abstattung der 
Gemeindevorschreibungen mittels Abbu-
chungsauftrag (SEPA-Lastschrift-Mandat) gibt. 
 

Diese Form der Abgabenzahlung bringt sicher-
lich keine Nachteile, sondern - im Gegenteil - 
Vorteile mit sich. Ein Abbuchungsauftrag bei der 
Hausbank sichert die p¿nktliche Zahlung der 
diversen Abgaben am jeweiligen Fªlligkeits-
tag (keinen Tag fr¿her oder spªter) und ver-
meidet dadurch Mehrkosten durch Zahlschein-
spesen, Mahngeb¿hren oder Sªumniszuschlª-
ge. 
 

Der Bescheid bzw. die Rechnung mit der ge-
nauen Aufstellung ¿ber die diversen Gemeinde-
abgaben wird nat¿rlich nach wie vor per Post 

zugestellt. Dadurch ist eine genaue Kontrolle 
der abgebuchten Betrªge mºglich bzw. kºnnen 
Fragen noch vor der Abbuchung (ein Monat 
nach Erhalt des Beleges) abgeklªrt werden. 
 

Selbstverstªndlich ist die Abstattung mittels 
Abbuchungsauftrag kein Muss. 
 

Vorteile eines Abbuchungsauftrages: 
¶ kein Denken an Fªlligkeiten 
¶ p¿nktliche Zahlung genau am Fªlligkeits-
tag 

¶ kein  rger ¿ber Mahnungen 
¶ keine Zahlscheinspesen 
¶ keine Bezahlung von Mahngeb¿hren 
¶ Der Zahlschein muss nicht zur Bank ge-
bracht werden. 

 
Der Abbuchungsauftrag kann direkt im  
Gemeindeamt unterschrieben werden! 
Ein Besuch bei der Hausbank ist nicht erfor-
derlich! 

 

Die Sch¿tzenkompanie Bruck war auch im 
Jahr 2025 bei vielen Veranstaltungen im Mit-
telpunkt bzw. im Einsatz. Geburtstage von An-
gehºrigen der Kompanie sowie Ausschusssit-
zungen, Bataillonssitzungen und Regiments-
treffen standen wªhrend des Jahres immer 
wieder an. 

AuÇerdem f¿hrte die Kompanie ein Ostereier-
schieÇen, die Dorfmeisterschaft im Zimmerge-
wehrschieÇen und einen mit Proben verbunde-
nen Grillabend durch. 

Auftritte waren ï neben den Prozessionen und 
dem Erntedankfest mit Einweihung des Kinder-
landes im Dorf ï auswªrts vor allem die Bundes-
versammlung in Innsbruck unter dem Motto Ă75 
Jahre Bund der Tiroler Sch¿tzen und 50 Jahre 
Alpenregionñ, das Bataillonsfest in Strass als 
Gastkompanie sowie das Regimentstreffen in 
Mayrhofen. Diese Ereignisse bildeten die Hºhe-
punkte des Sch¿tzenjahres 2025. 

Einen besonderen Auftritt hatte man beim Re-
giments- und BlattlschieÇen in Thurnbach. 
Dort war man mit 39 teilnehmenden Sch¿tzen 
die am stªrksten vertretene Kompanie des ge-
samten Regiments. 

 

F¿r das kommende Jahr stehen bei der Jah-
reshauptversammlung am 26. Dezember etli-
che  nderungen im Ausschuss an. 

 

Die Sch¿tzenkompanie Bruck am Ziller 
w¿nscht allen Gemeindeb¿rgern, Freunden 
und Gºnnern ein besinnliches Weihnachts-

fest sowie Gl¿ck & Gesundheit   
f¿r das neue Jahr.  
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Mit Inkrafttreten des Tiroler Freizeitwohnsitzï und Leerstandsabgabegesetzes mit 01. Jªnner 2023 unterliegen 
in unserer Gemeinde Gebªude, Wohnungen und sonstige Teile von Gebªuden, die ¿ber einen durchgehen-
den Zeitraum von sechs Monaten nicht als Wohnsitz verwendet werden (Leerstand), einer Leerstandsab-
gabe.  
 

Die Abgabe ist grundsªtzlich vom Eigent¿mer des vom Leerstand betroffenen Objektes selbst zu bemessen. 
 

Der ab 01. Jªnner 2026 zu entrichtende Betrag ergibt sich aus der vom Gemeinderat erlassenen Verordnung 
vom 27. November 2025, in der die Hºhe der Leerstandsabgabe einheitlich f¿r das gesamte Gemeindegebiet 
mit 30% der f¿r die Gemeinde Bruck am Ziller von der Tiroler Landesregierung durch Verordnung vom 27. Mai 
2025 festgelegten Basismietwerte festgesetzt wurde. 
 

Dadurch ergeben sich f¿r unsere Gemeinde folgende Berechnungsgrundlagen: 

 

Was ist das Ziel der Leerstandsabga-
be? 
Zum einen soll die Abgabe eine Einnah-
mequelle f¿r die Gemeinden darstellen 
und zum andren soll die Abgabe sozialpo-
litische Zwecke im Sinn der Nutzung be-
reits vorhandenen Wohnraumes durch 
Wohnungssuchende und damit zugleich 
die Verringerung des Wohnungsdruckes 
einschlieÇlich der Belastung des Woh-
nungsmarktes erfolgen. 
 

Wird die Leerstandsabgabe von der 
Gemeinde vorgeschrieben? 
Nein. Die Leerstandsabgabe ist eine 
Selbstbemessungsabgabe. Das heiÇt, 
dass nicht die Gemeinde, sondern der 
Abgabenschuldner selbst die Abgabe 
zu bemessen und bis 31. Mªrz eines 
jeden Folgejahres an die Gemeinde zu 
entrichten hat. 
 

Wer ist Abgabenschuldner? 
Grundsªtzlich ist der Eigent¿mer des 
Grundst¿ckes, auf dem sich der Leer-
stand befindet, Abgabenschuldner. 
Befindet sich der Leerstand auf fremden 
Grund, so ist der Eigent¿mer der leerste-
henden Wohnung, im Falle eines Bau-

rechts der Bauberechtigte der Abgaben-
schuldner. 
  
Wie wird die Nutzflªche berechnet? 
Die Nutzflªche wird in Quadratmeter be-
rechnet. Sie ergibt sich aus der Bodenflª-
che abz¿glich der Wandstªrken und der 
im Verlauf der Wªnde befindlichen Durch-
brechungen und Ausnehmungen. Bei der 
Berechnung der Nutzflªche sind nicht zu 
beachten: 
o Keller- und Dachbºden, wenn sie nicht 
   f¿r Wohn- oder Geschªftszwecke ge- 
   eignet sind 
o Treppen            o offene Balkone 
o Loggien             o Terrassen 
o f¿r landwirtschaftliche oder gewerbli- 
    che Zwecke ausgestattete Rªume 
 

Was ist nicht als Leerstand anzuse-
hen? 
Ausgenommen von der Abgabepflicht 
sind Gebªude, Wohnungen oder sonstige 
Gebªudeteile: 
a) die aus rechtlichen, bautechnischen 
oder vergleichbaren Gr¿nden nicht ge-
brauchstauglich oder nutzbar sind; 
b) mit bis zu zwei Wohnungen, in denen 
der bzw. die Eigent¿mer des Gebªudes in 

einer der Wohnungen ihren Hauptwohn-
sitz hat bzw. haben; 
c) die f¿r gewerbliche, land- und forst- 
wirtschaftliche oder berufliche Zwecke 
verwendet werden, wie insbesondere 
Ordinationen, B¿ros, Kanzleien, Pri-
vatzimmervermieter und Geschªftslokale; 
d) die von den Eigent¿mern aus gesund-
heitlichen oder altersbedingten Gr¿nden 
nicht mehr als Hauptwohnsitz verwendet 
werden kºnnen; 
e) die trotz geeigneter Bem¿hungen ¿ber 
einen Zeitraum von mindestens sechs 
Monaten nicht zum orts¿blichen Mietzins 
vermietet werden kºnnen; 
f) die betriebstechnisch notwendig sind, 
Wohnungen im Rahmen land- und/oder 
forstwirtschaftlicher Betriebe sowie Dienst
- und Naturalwohnungen; 
g) f¿r die ein zeitnaher Eigenbedarf be-
steht (max. innerhalb der nªchsten 3  
Jahre); 
h) f¿r die eine Freizeitwohnsitzabgabe 
entrichtet wird. 
Das Vorliegen eines Ausnahmegrundes 
ist glaubhaft zu machen und somit unauf-
gefordert der Gemeinde vorzulegen! 

W  F   L 

Die Leerstandsabgabe ist bis 31. Mªrz eines jeden 

Folgejahres an die Gemeinde unter 

Angabe der Nutzflªche zu entrichten. 

Eine automatische Vorschreibung der Abgabe  

seitens der Gemeinde erfolgt nicht! 

Basismietwerte lt. Basismietwertverordnung LGBl. Nr. 47/2025  

Kategorie 
Basismietwert 
pro mĮ 

Basismietwert  
pro mĮ - 30% 

Standardwohnung ú 10,34 ú 3,10 

kleine Wohnung ú 11,15 ú 3,35 

groÇe Wohnung ú   9,37 ú 2,81 

Standardwohnung neuwertig ú 11,82 ú 3,55 

kleine Wohnung neuwertig ú 12,64 ú 3,79 

groÇe Wohnung neuwertig ú 10,85 ú 3,26 

Schwellenwerte lt. Basismietwertverordnung  

Kategorie Schwellenwert 

kleine Wohnung ú 124,08 

groÇe Wohnung ú 279,18 

kleine Wohnung neuwertig ú 141,84 

groÇe Wohnung neuwertig ú 319,14 

Begriffsbestimmungen 

Standardwohnung 40 mĮ bis 90 mĮ 

kleine Wohnung weniger als 40 mĮ 

groÇe Wohnung mehr als 90 mĮ 

Wohnung neuwertig 
Bauvollendungsmeldung oder 
grºÇere Renovierung nicht mehr 
als 4 Jahre zur¿ckliegend 

F¿r Fragen zur Berechnung und weitere Informationen zur Leerstandsabgabe 
bitte an das Gemeindeamt Bruck am Ziller wenden. 
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Seit 01. Jªnner 2020 ist in unserer Gemeinde (so wie in jeder Gemeinde Tirols) eine Abgabe f¿r die Ver-
wendung eines Wohnsitzes als Freizeitwohnsitz zu entrichten (Freizeitwohnsitzabgabe).  
 

Freizeitwohnsitze sind Gebªude, Wohnungen oder sonstige Teile von Gebªuden, die nicht der Befriedi-
gung eines ganzjªhrigen, mit dem Mittelpunkt der Lebensbeziehungen verbundenen Wohnbed¿rfnis-
ses dienen, sondern zum Aufenthalt wªhrend des Urlaubs, der Ferien, des Wochenendes  
oder sonst nur zeitweilig zu Erholungszwecken dienen.  
 

Auch wenn keine Eintragung im Freizeitwohnsitzverzeichnis besteht, ist die Abgabe zu entrichten. Zu 
beachten ist, dass mit der Entrichtung der Freizeitwohnsitzabgabe ein illegaler Freizeitwohnsitz nicht lega-
lisiert wird. 
 

Die Abgabe ist grundsªtzlich vom Eigent¿mer des Freizeitwohnsitzes selbst zu bemessen. Daf¿r muss die 
Nutzflªche des Freizeitwohnsitzes ermittelt werden.  
 

Der ab 01. Jªnner 2026 zu entrichtende Betrag ergibt sich aus der vom Gemeinderat erlassenen Verord-
nung vom 18. Dezember 2025 ¿ber die Hºhe der jªhrlichen Freizeitwohnsitzabgabe: 
 

a) bis 30 mĮ        Nutzflªche mit Euro    232,-- 

b) mehr als   30 mĮ bis   60 mĮ     Nutzflªche mit Euro    463,-- 

c) mehr als   60 mĮ bis   90 mĮ     Nutzflªche mit Euro    670,-- 

d) mehr als   90 mĮ bis 150 mĮ     Nutzflªche mit Euro    950,-- 

e) mehr als 150 mĮ bis 200 mĮ     Nutzflªche mit Euro 1.331,-- 

f) mehr als 200 mĮ bis 250 mĮ     Nutzflªche mit Euro 1.711,-- 

g) mehr als 250 mĮ       Nutzflªche mit Euro 2.091,-- 
 

 

 
 
 
 
 
 nderungen der Nutzflªche, beispielsweise durch Umbauten, kºnnen sich auf die Abgabenhºhe auswir-
ken. 
 

Wird ein Freizeitwohnsitz unbefristet oder lªnger als ein Jahr an ein und dieselbe Person vermietet, ver-
pachtet oder sonst ¿berlassen, ist die Abgabe vom Mieter, Pªchter etc. zu entrichten. Bitte informieren Sie 
diesen rechtzeitig ¿ber seine Verpflichtung. 
 

F¿r weitere Informationen und Fragen dazu bitte an das Gemeindeamt Bruck am Ziller wenden. 
 

Das Tiroler Freizeitwohnsitzï und Leerstandsabgabegesetz kann ¿ber das Rechtsinformationssystem des 
Bundes unter www.ris.bka.gv.at abgerufen werden. 

Was ist das Ziel der Freizeitwohn-
sitzabgabe? 
Freizeitwohnsitze werden bei den Abga-
benertragsanteilen des Bundes nicht 
ber¿cksichtigt. Dennoch entstehen den 
Gemeinden durch Freizeitwohnsitze 
Kosten. Die Freizeitwohnsitzabgabe 
ermºglicht eine zusªtzliche Einnahme-
quelle f¿r Gemeinden zur Abdeckung 
der Kosten f¿r Infrastruktur und Verwal-
tungseinrichtungen. 
 

Wird die Freizeitwohnsitzabgabe von 
der Gemeinde vorgeschrieben? 
Nein. Die Freizeitwohnsitzabgabe ist 
eine Selbstbemessungsabgabe. Das 
heiÇt, dass nicht die Gemeinde, sondern 
der Abgabenschuldner selbst die Ab-
gabe zu bemessen und bis 30. April 
eines jeden Jahres an die Gemeinde 
zu entrichten hat. 
 

Wie wird die Nutzflªche berechnet? 
Die Nutzflªche wird in Quadratmeter 
berechnet. Sie ergibt sich aus der Bo-
denflªche abz¿glich der Wandstªrken 
und der im Verlauf der Wªnde befindli-
chen Durchbrechungen und Ausneh-
mungen. Bei der Berechnung der Nutz-
flªche sind nicht zu beachten: 
o Keller- und Dachbºden, wenn sie nicht 
   f¿r Wohn- oder Geschªftszwecke ge- 
   eignet sind 
o Treppen           o offene Balkone 
o Loggien            o Terrassen 
o f¿r landwirtschaftliche oder gewerbli- 
    che Zwecke ausgestattete Rªume 
 

Was ist nicht als Freizeitwohnsitz 
anzusehen? 
In Ä 2 Tiroler Freizeitwohnsitzï und 
Leerstandsabgabegesetz werden Gast-
gewerbebetriebe, Kur- und Erholungs-

heime, Ferienwohnungen und Wohnrªu-
me zur Privatzimmervermietung unter 
bestimmten Voraussetzungen explizit 
ausgenommen. 
 

Ist f¿r eine leerstehende Wohnung 
eine Freizeitwohnsitzabgabe zu ent-
richten? 
Eine leerstehende Wohnung, welche 
nicht zu Erholungszwecken in Anspruch 
genommen wird, fªllt nicht unter den 
Abgabentatbestand. Jedoch ist jeder Fall 
einzeln f¿r sich zu betrachten und die 
konkrete Nutzung zu erºrtern. 
 

Wie oft ist die Freizeitwohnsitzabgabe 
zu entrichten? 
Der Abgabenschuldner hat die Abgabe 
einmal pro Jahr zu entrichten. 

W  F   F 

Dieser Betrag ist bis 30. April eines jeden Jahres an die Gemeinde unter 

Angabe der Nutzflªche zu entrichten. 

Eine automatische Vorschreibung der Abgabe seitens der Gemeinde erfolgt nicht! 
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Verwiegesystem 
 
Seit diesem Jahr wurde die Restm¿llent-
sorgung auf ein Verwiegesystem umge-
stellt. 
 
Vorteile des Verwiegesystems: 

 

¶ Messung durch ein gepr¿ftes Wiege-
system 

 

¶ transparente Abrechnung - Die Min-
destmenge wird erst bei der Endab-
rechnung ber¿cksichtigt. 

 

¶ keine Entleerungspauschale - Daher 
kºnnen auch nicht vollgef¿llte Behªlter 
ohne Mehrkosten entleert werden. 

 

¶ Das Restm¿llaufkommen wird erfah-
rungsgemªÇ um ca. 20% reduziert. 
Dadurch kºnnen die Abfuhrkosten re-
duziert werden und durch eine bessere 
Trennung nehmen die verwertbaren 
Abfallmengen zu. Dies zeichnet sich 
auch bereits f¿r dieses Jahr in unserer 
Gemeinde ab. 

 

Bez¿glich der Entsorgung von Windeln mºchten wir darauf hinweisen, dass diese - neben der Ent-
sorgung in der Restm¿lltonne - auch mittels Windelsªcke entsorgt werden kºnnen.  
Diese Windelsªcke haben ein Fassungsvermºgen von 35 Litern und kºnnen zum St¿ckpreis von  
ú 3,15 beim Gemeindeamt erworben werden.  
Sie haben den Vorteil, dass die Entsorgungskosten nach Volumen bezahlt werden und dass man 
diese jederzeit zu den ¥ffnungszeiten beim Recyclinghof entsorgen kann und somit nicht auf die 
dreiwºchige Entleerung der Restm¿lltonne warten muss. 

 

!  ACHTUNG  ! 
 

M¿llbehªlter ohne Chip werden 
NICHT entleert!  

Gr¿n-, Baumï und Strauchschnitt, Gras, Blumen, Laub sowie Gartenabfªlle kºnnen bei der 
Kompostieranlage Vorderes Zillertal in Schlitters entsorgt werden. Die Kosten daf¿r werden f¿r un-
sere Gemeindeb¿rger von der Gemeinde ¿bernommen. 

Tierkadaver (auch Kleintiere wie zB Katzen oder Meerschweinchen) sowie Fleischabfªlle (zB nach 
einem Defekt der Gefriertruhe) kºnnen bei der Tierkadaversammelstelle des Wertstoffsammelzent-
rums F¿gen kostenpflichtig abgegeben werden. 

Zur Entsorgung von Bioabfall kºnnen im Gemeindeamt Rollen mit Bioabfallsªcke zum Preis von  
ú 31,20 pro Rolle erworben werden. Eine Rolle enthªlt 26 Sªcke mit einem Fassungsvermºgen von 
je 10 Liter. Die gef¿llten Sªcke kºnnen dann beim Recyclinghof Bruck am Ziller entsorgt werden. Es 
werden aber nur die vom Gemeindeamt ausgegebenen Sªcke angenommen, da im o. a. Kaufpreis 
die Entsorgungskosten bereits enthalten sind. 
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Seit 01. Dezember 2025 steht erstmals die neue digitale Anmeldeplattform FRIDA zur Verf¿gung. 
Eltern und Erziehungsberechtigte kºnnen f¿r das Betreuungsjahr 2026/2027 ihren Bedarf an Kinder-
bildungsï und Kinderbetreuungsplªtze f¿r Kinderkrippe, Kindergarten oder Hort bis 31. Jªnner 2026 
anmelden. 
Die Plattform kann unter www.tirol.gv.at/frida aufgerufen werden. 
Dort sind auch alle Informationen zur Anmeldeplattform verf¿gbar. 
 
Die Einmeldung ¿ber FRIDA ist f¿r alle Kinder notwendig, die erstmalig einen Platz in Kinderkrippe, 
Kindergarten oder Hort in Anspruch nehmen, oder in eine andere Einrichtung wechseln. Wenn ein 
Kind bereits eine Einrichtung besucht und kein Wechsel stattfindet, braucht es keine zusªtzliche An-
meldung ¿ber FRIDA.  
Die Anmeldungen werden ¿ber FRIDA gesammelt. Dann werden die Betreuungsplªtze bestmºglich 
wohnortnah von den zustªndigen Gemeinden zugeteilt. Sollte ein Kind in der gew¿nschten Einrich-
tung keinen Platz bekommen, unterst¿tzen KoordinatorInnen dabei, einen Platz in der Nªhe des  
Wohnortes oder des Arbeitsplatzes zu vermitteln. 
 
Das Wichtigste zu FRIDA im ¦berblick: 

¶ Anmeldefrist von 01. Dezember 2025 bis 31. Jªnner 2026 (Die ID-Austria wird benºtigt!) 

¶ Der Zeitpunkt der Anmeldung innerhalb der Anmeldefrist spielt f¿r die Reihung keine Rolle. 

¶ Die Anmeldung ¿ber FRIDA stellt keine fixe Zusage f¿r einen Platz in der gew¿nschten Einrichtung dar. Die 
      finale Zuteilung sowie die Zusage eines Betreuungsplatzes erhalten Eltern bzw. Erziehungsberechtigte  
      nach Ende der zweiten Reihungsfrist im April 2026. 

¶ Eltern bzw. Erziehungsberechtigte werden ¿ber den aktuellen Status des Anmeldewunsches per E-Mail auf  
      dem Laufenden gehalten. 

¶  nderungen kºnnen in der Anmeldeplattform bis zum Ende der Anmeldefrist vorgenommen werden. 

¶ Nach Ende der Anmeldefrist (31. Jªnner 2026) startet die Reihung und Platzvergabe ï zuerst bei den priva- 
      ten Erhaltern (01. Februar bis 01. Mªrz 2026), dann bei den ºffentlichen Erhaltern bzw. Gemeinden  
      (01. Mªrz bis 1. April 2026). 

¶ Eine Kontaktaufnahme zwischen Einrichtung und Eltern ist jederzeit mºglich. 
 
Damit Unklarheiten und Fragen schnellstmºglich und direkt beantwortet werden kºnnen, steht die  
Koordinierungsstelle des Landes unter der FRIDA-Hotline 0512/508-7723 oder unter  
vermittlung.elb@tirol.gv.at zur Verf¿gung. 

É Land Tirol, Foto: Simon Rainer 
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Neugeborene Kinder werden direkt von den 
Standesªmtern im Melderegister eingetragen. 
 

Da aber die Standesªmter leider nicht alle 
Daten im Melderegister erfassen, ist es immer 
noch nºtig mit der Geburtsurkunde zum Ge-
meindeamt zu kommen. 
 

Hier werden dann die fehlenden Daten er-
gªnzt und es gibt noch von der Gemeinde ein 
kleines Geschenk f¿r die neuen Gemeinde-
b¿rger. 
 

Daher w¿rden wir bitten, nach der Geburt 
mit der Geburtsurkunde des Kindes ins 
Gemeindeamt zu kommen -  
 
auch wenn die Anmel-
dung bereits durch das 
Standesamt erfolgt ist. 

Ihrer Tochter Theresa - geboren am 16.02.2025 
den Eltern Keiler Petra und Johannes 

 
 

Ihres Sohnes Jakob - geboren am 10.04.2025 
den Eltern Padovan Sabrina und Keiler Michael 

 
 

Ihres Sohnes Abdullah - geboren am 13.05.2025 
den Eltern Mhmood Maryam und Al-Azzawi Hasan 

 
 

Ihres Sohnes Gabriel - geboren am 14.06.2025 
den Eltern Pfattner Bianca und Stefan 

 
 

Ihrer Tochter Emilia - geboren am 19.08.2025 
den Eltern Hauser Julia und Otto 

 
 

Ihres Sohnes Kassian - geboren am 17.08.2025 
den Eltern Erler Simone und Huber Stefan 

 
 

Ihres Sohnes Alexander - geboren am 15.09.2025 
den Eltern Faserl Simone und Erler Lukas 
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Schwarzenauer Maria 

Wurm Johann 

Eberharter Notburga 

Ing. Enthofer Leonhard 

Ladner Gertraud 

Kircher Johann 

Schmalzl Marianna 

Jaidl Marga 

Haberfellner Gertrud 

Gleissenberger Alfons 

Kircher Johann und Margit 

Huber Maria und Richard 

Reiter Christina und Josef 

Wurm Johann 

Eder Johann 

Heim Karl 

Brandacher Theresia 

Sautner Elisabeth 

Nachtschatten Heinrich 

Haas Friedrich 

Haberfellner Johann 

Rieder Waltraud 

Wurm Aloisia Wurm Raimund 

Schmalzl Elfriede Schmalzl Johann 
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Jahresr¿ckblick: Tabea Huys feiert Erfolge 
im Triathlon und StraÇenradsport 
 
Auch in diesem Jahr konnte die aus unserer Ge-
meinde stammende Tabea Huys eindrucksvoll 
zeigen, welches Potenzial in ihr steckt. Die 20-
Jªhrige feierte sowohl im Triathlon als auch im 
StraÇenradsport bedeutende Erfolge und 
machte national wie international auf sich auf-
merksam. 
 

Im Triathlon sicherte sich Tabea den Staats-
meistertitel auf der olympischen Distanz und 
holte zudem den Vizestaatsmeistertitel auf der 
Sprintdistanz. Ein weiterer Hºhepunkt war ihr 
Start beim Europacup in Rzesz·w: Mit einem 
hervorragenden 9. Platz erreichte sie dort ihr 
erstes Top-Ten-Ergebnis in der Elite auf der 
olympischen Distanz. 
 

Auch im StraÇenradsport zeigte Tabea starke 
Leistungen. Bei der U23-Weltmeisterschaft im 
Zeitfahren belegte sie einen beeindruckenden 
9. Platz ï die beste Top-Ten-Platzierung, die 
¥sterreich bislang in dieser Altersklasse erzielen 
konnte. Nur wenig spªter bestªtigte sie ihre 
Form bei der Europameisterschaft, wo sie den 
8. Platz erreichte. 
 

Auf nationaler Ebene fuhr sie ebenfalls mehrere 
Erfolge ein. Besonders hervorzuheben sind der 
U23-¥M-Titel im Einzelzeitfahren sowie der 
¥sterreichische Meistertitel im Kriterium, so-
wohl in der Elite als auch in der U23-Kategorie. 
 

Mit diesen Ergebnissen blickt Tabea Huys auf 
ein auÇergewºhnlich erfolgreiches Sportjahr 
zur¿ck ï und die Gemeinde freut sich darauf, 
ihre weitere Entwicklung mitzuverfolgen. 

Bildquellen: alle É Huys privat 


